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Arbeitsschutzunterweisung 2026    
Bei allen Tätigkeiten gibt es Gefahren, die zu Verletzungen und gesundheitlichen Schäden führen können. Um diese zu verhindern, sollte jeder die betrieblichen Anweisungen, Hinweise und Unfallverhütungsvorschriften beachten und einhalten.       
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Dazu muss sich jeder über die möglichen Gefährdungen am Arbeitsplatz informieren. Hierzu liegen Betriebsanweisungen für den Umgang mit Geräten, Maschinen und Gefahrstoffen vor. In diesen wird aufgezeigt, welche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln einzuhalten und welche Persönlichen Schutzausrüstungen zu tragen sind.
· [image: image2.emf]Voraussetzung für ein gutes und unfallfreies Arbeiten sind Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz und im gesamten Betrieb.

· Bei Arbeitsbeginn immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf  Mängel hin an Geräten und Maschine durchführen. Festgestellte Mängel sofort melden. Nicht mit mangelhaften Geräten weiter arbeiten.
· Vorsicht an Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen, nicht in solche Gefahrenbereiche greifen.
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Bei Hautverletzungen Betriebsanweisung für Schnitt- und Stichverletzungen beachten.
· Lasten möglichst aus der Hocke mit geradem Rücken aufnehmen und nahe am Körper tragen, um die Wirbelsäule zu schonen.

· [image: image4.emf]Beim Transportieren von Materialien muss der Transportweg immer gut zu sehen sein, um Stürze zu vermeiden. Möglichst nicht rückwärts gehen u. Hilfsmittel benutzen, (Tragegurte, Sackkarre, Rollwagen).
· Transport-, Flucht- und Rettungswege nicht verstellen und immer frei halten.

· Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken und rauchen.

· Vor Pausen und bei Arbeitsschluss Hände gründlich reinigen.
· Aushängenden Hautschutzplan beachten und einhalten.

· [image: image5.png]


Keine Ringe, Ketten oder andere behindernden Schmuckgegenstände bei der Arbeit tragen.

· Leitern nur mit gültiger Prüfplakette benutzen und auf standfesten Böden aufstellen. Vor Benutzung die Leiter auf  mögliche Beschädigungen und Mängel hin kontrollieren. Keine beschädigte Leiter verwenden.
· Hinweis- und Verbotszeichen sowie den aushängenden Flucht- und Rettungsplan beachten.
· [image: image6.emf]Zur Vermeidung von Infektionen und Ausbreitung von Krankheiten betrieblichen aktuellen Hygieneplan beachten und einhalten.  
· Vor und während der Arbeitzeit gilt Alkoholverbot. 
· Begünstigt werden Arbeitsunfälle weiterhin durch: sich von der Arbeit ablenken lassen, Hektik, Stress, Unordnung und ungenügende Aufmerksamkeit. 
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Was versteht man unter einem Arbeitsunfall?
Ein Arbeitsunfall ist ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, das eine versicherte Person während einer versicherten Tätigkeit erleidet und zu einem Gesundheitsschaden führt.
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Dazu zählen nicht nur direkte Unfälle am Arbeitsplatz (z.B. Verletzungen durch Maschinen, Stürze, Schnittwunden etc.), sondern auch Unfälle auf dem direkten Weg zur Arbeit oder nach Hause (Wegeunfall), bei Dienstreisen, Betriebssport, Betriebsfeiern, Betriebsausflüge, sowie bei bestimmten Tätigkeiten wie Kinderbetreuung oder Erste Hilfe. 

Entscheidend ist der Zusammenhang mit einer versicherten Tätigkeit, um Leistungspflichten der gesetzlichen Unfallversicherung auszulösen. 
· Was zählt in der Regel nicht als Arbeitsunfall?
· [image: image9.emf]Verletzungen, die ohne äußere Einwirkung zufällig entstehen(z.B. Infakt).
· Verletzungen bei rein privaten Tätigkeiten während der Arbeitszeit (z.B. Kaffeekochen, Pausenmahlzeiten am Platz).
· Unfälle, die vorsätzlich oder maßgeblich durch Trunkenheit verursacht wurden. 
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Die meisten Arbeitsunfälle ereigneten sich typischerweise am Vormittag, insbesondere zwischen 10 und 12 Uhr, da hier die höchste Arbeitsintensität herrscht; eine zweite, kleinere Spitze gibt es am Nachmittag um 13 bis 15 Uhr; der Montag ist der unfallreichste Wochentag, während Wegeunfälle verstärkt in den Morgenstunden passieren (6-8 Uhr). 
· Was versteht man unter einem Wegeunfall?
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Wegeunfälle sind Unfälle, die versicherte Personen auf dem Weg zur oder von der Arbeit bzw. Ausbildungsstätte erleiden. Grundsätzlich ist der unmittelbare Weg versichert. Versichert sind allerdings auch Wege, die zum Beispiel nötig werden:

· um Kinder für die Dauer der beruflichen Tätigkeit unterzubringen,
· bei Fahrgemeinschaften,
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bei Umleitungen,
· weil der Arbeitsplatz über einen längeren Weg schneller erreicht werden kann.
· Was tun bei einem Arbeits- und Wegeunfall?

· Der Vorgesetzten ist sofort zu informieren und der Unfall ist aktenkundig im Verbandbuch einzutragen. 
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Wenn der Unfall eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen verursacht, ist eine Unfallmeldung auszufüllen und an die Berufsgenossenschaft zu schicken.

· Die Berufsgenossenschaft entscheidet über die Anerkennung, da es sich um eine versicherungsrechtliche Angelegenheit handelt.

· Bei einem Wegeverkehrsunfall sollte man sich unbedingt das Protokoll der Polizei geben lassen, da dort alle Daten des Unfalls aufgezeichnet sind.
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